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Einleitung 

1. Problemstellung 

Luftverkehr  in Deutschland ist seit geraumer Zeit Gegenstand hefti-
ger Kontroversen. Insbesondere der von Flughäfen ausgehende Lärm 
bietet Anlaß zu Klagen und Protesten aus der Bevölkerung. Mit seinen 
hohen Pegelspitzen und seiner besonderen Störqualität bedeutet 
Fluglärm eine erhebliche Umweltbelastung, durch die sich in der Bun-
desrepublik zwischen drei und sechs Millionen Menschen beeinträch-
tigt fühlen 1. Nachtflugverbote und Kontingentierung von Flügen 
sowie die Ausmusterung von (älteren) lauten Flugzeugen 2 dienen dem 
Zweck, im Interesse der Bevölkerung das Fluglärmproblem zu bewäl-
tigen. Wie die Auseinandersetzungen um Flughafenneubauten oder -
erweiterungen zeigen, gelingt dies jedoch nur teilweise3. Als äußerst 
störend werden daneben vor allem Tiefflüge  militärischer Luftfahr-

1 Vgl. Umweltgutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen 
1987, BT-Drs. 11/5168, Tz 1507. 

2 Seit Inkrafttreten  der Unterschallverordnung vom 21.7.1986 (BGBl. I, 1097) 
müssen die in der Bundesrepublik verkehrenden Strahlflugzeuge eine Zertifizierung 
nach Anhang 16 zum IC AO-Abkommen besitzen. 

3 Vgl. nur die juristischen Auseinandersetzungen um den Bau der Startbahn 18 
West des Flughafens Frankfurt/Main:  Zeittafel bei Achtnich,  Der Bau und die Erwei-
terung von Flughäfen in der Bundesrepublik Deutschland (Länderbericht), ZLW 1984 
(Bd. 33), 384 (392 ff);  BVerwG, Urteil vom 22.3.1974 - 4 C 42.73 -, DVB1 1974, 
652 = Buchholz 442.40 § 6 LuftVG Nr. 6; Urteil vom 7.7.1978 - 4 C 79.76 u.a. -, 
BVerwGE 56, 110; Beschluß vom 11.3.1981 - 4 Β 237, 238.80 -, NJW 1981, 1629; 
HessStGH, Beschluß vom 15.1.1982 - P.St. 947 -, ZLW 1982 (Bd. 31), 290; 
BVerfG, Urteil vom 24.3.1982 - 2 BvH 1, 2, 233/82 -, NJW 1982, 1579; und um den 
Bau des Flughafens München II: BVerwG, Urteil vom 30.5.1984 - 4 C 58.81 -, 
BVerwGE 69, 256 = NVwZ 1984, 718; Urteil vom 5.12.1986 - 4 C 13.85 -
BVerwGE 75, 214 = NVwZ 1987, 578; Urteil vom 29.1.1991 - 4 C 51.89 -, ZLW 
1991 (Bd. 40), 428 = Buchholz 442.40 zu § 9 LuftVG Nr. 7 = NVwZRR 1991, 
601. 
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zeuge empfunden, die ebenfalls Gegenstand gerichtlicher Streitigkeiten 
waren 4 . 

Auf der anderen Seite stehen die Interessen der Luftfahrt 5 selbst, 
der Flugreisenden und der Wirtschaft.  Luftverkehr  bringt nicht nur 
dem Individuum durch die Steigerung der persönlichen Mobilität Vor-
tei le6 , sondern hat auch eine enorme wirtschaftliche und soziale 
Bedeutung. Die deutsche Wirtschaft  lebt von schneller Kommunikation 
und reibungslosem Verkehr. So wurden im Jahr 1990 auf deutschen 
Flughäfen rund 1,46 Millionen Starts und Landungen abgewickelt7. 
Davon entfielen rund 1,2 Millionen auf gewerbliche Flüge mit 80 Mil-
lionen Passagieren8 und 1,85 Millionen Tonnen Fracht und Post9. 
Der Luftverkehr  leistet einen erheblichen Beitrag zum Außenhandels-
volumen der Bundesrepublik mit mehr als 1 Billion DM 1 0 . Insgesamt 
bewirkte der Luftverkehr  in der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR im Jahr 1989 zusammen eine Wirtschaftsleistung von 150,9 Mil-
liarden DM, was 878.500 damit verbundenen Arbeitsplätzen ent-
spricht11. Der Frankfurter  Flughafen etwa ist nach Volkswagen und 
BASF und noch vor Siemens und Mercedes-Benz der drittgrößte Ar-
beitgeber in der Bundesrepublik. 

4 Vgl. z.B. VG Oldenburg, Urteil vom 22.3.1989 - 7 A 172, 173, 197/86 -
NJW 1989, 1942; VG Darmstadt, Urteil vom 6.10.1988 - II/V Ε 827/81 - NJW 1988, 
3170. 

5 Am 30.6.1991 gab es in der Bundesrepublik 17532 zugelassene Flugzeuge 
(.Reuss,  Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt  1992, Luftfahrtbundesamt,  Tabelle Ver-
kehrszulassungen, S. 87). 

6 Im Jahr 1990 wurden 14,7 Millionen Reisen ins Ausland unternommen. Da-
von entfielen allein fast 7,5 Millionen auf Urlaubsreisen mit Charterflügen  ins Aus-
land, vgl. WCP-Studie, S. 38. 

7 Vgl. Reuss, Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt  1992, Teil Luftverkehr,  Stati-
stik der Arbeitsgemeinschaft  Deutscher Verkehrsflughäfen  (ADV), S. 199. Auf den 
28 Regionalen Verkehrs flughäfen  und Verkehrs landeplätzen der ADV waren es 1990 
1,57 Millionen Fluggäste (Reuss,  Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt  1992, S. 198) 
und rund 1,1 Millionen Flugzeugbewegungen (Reuss,  Jahrbuch der Luft- und Raum-
fahrt  1992, S. 197). 

8 Vgl. Reuss, Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt  1992, S. 199. 
9 WCP-Studie, S. 7. 
1 0 WCP-Studie, S. 7 f. 
1 1 WCP-Studie, S. 26. 
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Nun ist die gegenwärtige Situation im Luftraum der Bundesrepublik 
Deutschland gekennzeichnet durch vielfältige Beschränkungen, die 
sich unter anderem in Flugplatzzwang, Sicherheitsmindesthöhe, 
kontrolliertem Luftraum, Luftsperrgebieten,  Gebieten mit Flugbe-
schränkungen und Flugverboten während bestimmter Zeiten (u.a. 
Nachtflugverbote) ausdrücken. Diese Beschränkungen sind einerseits 
eine Folge der hohen Verkehrsdichte im Luftraum der Bundesrepublik 
Deutschland, die aus dem hohen Verkehrsaufkommen selbst12 und aus 
der zentralen geographischen Lage der Bundesrepublik in Europa 
resultiert, und entsprechen andererseits dem Versuch, den Interessen 
der Bevölkerung am Schutz vor den Auswirkungen des Luftverkehrs 
nachzukommen. 

Geradezu diametral im Gegensatz zu den Schutzinteressen der Be-
völkerung und den tatsächlich gegebenen Beschränkungen steht § 1 
Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes  (LuftVG 1 3 ) , der die freie Benutzung 
des Luftraums statuiert. Diese Vorschrift  wirft  die Frage auf, was die 
Aussage des § 1 Abs. 1 LuftVG (heute noch) bedeutet und ob aus ihr 
rechtliche Konsequenzen zu ziehen sind. Ist das Bekenntnis zur Frei-
heit des Luftraums ein überholter Programmsatz oder eine rechtlich 
bedeutsame Aussage, an die Folgerungen geknüpft sind? Das Anliegen 
dieser Arbeit ist es, den Aussagegehalt der Luftfreiheit  zu konkretisie-
ren und hieraus die gebotenen Folgerungen abzuleiten. Dabei kann der 
Blick nicht auf den Luftraum selbst beschränkt bleiben, sondern muß 
sich - nach Klärung der Rechtsverhältnisse im und am Luftraum - auch 
auf die Benutzung der zur Nutzung des Luftraums notwendigen Bo-
deneinrichtungen richten. 

2. Gang der Darstellung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung der 
Freiheit der Benutzung des Luftraums auf dem Hintergrund der Ent-

1 2 S. o. S. 14 m. FN 7. 
1 3 I. d. F. d. Bek. vom 14.1.1981 (BGBl. I S. 61). 


